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Rechtskräftig geworden mit Bekanntmachung vom 5. Oktober 2012

V 300 146 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder 
Lehm

147 - Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder Fa-
serzementplatten unter Dampfüberdruck

148 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holz-
bauten

149 - Emaillieranlagen
150 - Presswerke(*)
151 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in geschlos-

senen Hallen (*)
152 - Stab- oder Drahtziehereien (*)
153 - Schwermaschinenbau
154 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (*)
155 - Auslieferungslager für Tiefkühlkost (*)
156 - Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken 
157 - Betriebshöfe für Straßenbahnen (*)
158 - Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste (*)
159 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen (*)
160 - Freizeitparks ohne Nachtbetriebe (*)   (s. auch lfd. Nr. 36)

VI 200 161 2.9 (2) Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren unter 
Verwendung von Flusssäure

162 2.10 (2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der 
Brennanlage 4 m³ oder mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 kg/m³ und 
weniger als 300 kg /m³ Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen 
elektrisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung 
betrieben werden

163 3.4 (2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisen-
metallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen 
je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je
Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere Wahl
emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsbedürftig)
(s. auch lfd. Nr. 93 und 203)

164 3.8 (2) Gießereien für Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen 
je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je 
Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen werden

165 3.10 (1+2) Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein 
elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur Oberflächenbehandlung von 
Metallen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder Sal-
petersäure (#)

166 5.7 (2)
a) und b)

Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit 
Styrol-Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen, Form-
teilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (For-
men) verwendet werden, für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je 
Woche, 
z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau

167 5.10 (2) Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -papieren 
oder -geweben unter Verwendung organischer Binde- oder Lösungsmittel

168 5.11 (2) Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwen-
dung von Polyurethan, Polyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Aus-
schäumen von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangs-
stoffe 200 kg oder mehr je Stunde beträgt

169 7.5 (2) Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren mit einer Produktions-
leistung von weniger als 75 Tonnen geräucherten Waren je Tag, ausgenom-
men
– Anlagen in Gaststätten,
– Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1 Tonne

Fleisch- oder Fischwaren je Woche und
– Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase konstruktionsbe-

dingt der Anlage wieder zugeführt werden
170 7.20 (2) Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer Produktionsleis-

tung von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als Vierteljahresdurch-
schnittswert

171 7.27 (1+2) Brauereien mit einem Ausstoß von 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als 
Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-) Brennereien

172 7.28 (1 +2) Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen 
Stoffen unter Verwendung von Säuren

173 7.32 (1+2) Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie Anlagen mit 
Sprühtrocknern zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von 
Milchbestandteilen, soweit 5 Tonnen Milch oder mehr je Tag als Jahresdurch-
schnittswert eingesetzt werden

174 7.33 (2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme, oder Aromati-
sieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak

175 8.1 (1) b) Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit 
einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt oder mehr

176 8.12 (1+2)
a) und b)

Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, mit einer Auf-
nahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerka-
pazität von 100 Tonnen oder mehr

177 8.13 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer 
Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlager-
kapazität von 150 Tonnen oder mehr

178 8.14 (1+2)
a) und b)

Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfällen, soweit in diesen Anlagen 
Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von 
mehr als einem Jahr gelagert werden

179 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmit-
teln sowie von Klebemitteln ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel 
ausschließlich unter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel herge-
stellt werden, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

180 10.10 (1)
10.10 (2)
a) und b)

Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder 
zum Färben ab 2 t/d von Fasern oder Textilien auch unter Verwendung von 
Chlor oder Chlorverbindungen oder von Färbebeschleunigern einschließlich 
der Spannrahmenanlagen

181 - Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben, 
Kugeln, Nadeln oder ähnlichen metallischen Normteilen durch Druckumformen 
auf Automaten sowie Automatendrehereien (*)

182 - Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschweißten Roh-
ren aus Stahl (*)

Abstands-
klasse

Abstand in 
m

Lfd. Nr. Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

VI 200 183 - Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von 
Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde 
(*)

184 - Maschinenfabriken oder Härtereien
185 - Pressereien oder Stanzereien (*)
186 - Schrottplätze bis weniger als 1.000 m² Gesamtlagerfläche
187 - Anlagen zur Herstellung von Kabeln
188 - Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonsti-

gen Holzwaren
189 - Zimmereien (*)
190 - Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h (z.B. 

Lohnlackierereien)
191 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
192 - Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von Gebläsen 

(*)
193 - Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100 

Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag als Vierteljah-
resdurchschnittswert (s. auch lfd. Nr. 65)

194 - Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
195 - Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
196 - Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs (*)
197 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestel-

len, soweit weniger als 400 t Schüttgüter je Tag bewegt werden können
198 - Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, 

Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von bis zu 
25 t je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen

199 - Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen
VII 100 200 7.12 (1) Kleintierkrematorien (s. auch lfd. Nr. 19)

201 8.1 (2)
b)

Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit 
einer Feuerungswärmeleistung bis weniger als 1 Megawatt

202 8.9 (2)
c)

Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 5 Altau-
tos oder mehr je Woche

203 - Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisen-
metallen     (s. auch lfd. Nrn. 93 und 163)

204 - Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-
Betriebe)

205 - Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien
206 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolhar-

zen
207 - Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur Beseitigung von 

Unfallschäden
208 - Tischlereien oder Schreinereien
209 - Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen
210 - Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereien
211 - Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden
212 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie Hand-

schuhmachereien oder Schuhfabriken
213 - Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle
214 - Spinnereien oder Webereien
215 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
216 - Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen
217 - Betriebe des Elektogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder feinme-

chanischen Industrie
218 - Bauhöfe
219 - Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung
220 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten
221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde 

Kautschuk eingesetzt werden (s. auch lfd. Nr. 138)

Abstands- Abstand in 
m

Lfd. Nr. Hinweis auf Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)
klasse Nummer (Spalte)

der 4. BImSchV
V 300 108 5.1 (2)

a)
Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder 
Erzeugnissen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen unter 
Verwendung von organischen Lösungsmitteln mit einem Verbrauch an 
organischen Lösungsmitteln von 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm 
je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr

109 5.1 (2)
b)

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit 
Rotationsdruckmaschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen, 
soweit die Farben oder Lacke organische Lösungsmittel enthalten

110 5.2 (2) Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken 
von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen 
Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit 
Kunstharzen soweit die Menge dieser Harze 10 Kilogramm bis weniger als 25 
Kilogramm je Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen für den Einsatz von 
Pulverbeschichtungsstoffen

111 5.4 (2) Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Gegenständen mit 
Teer, Teeröl oder heißem Bitumen, auch Anlagen zum Tränken oder 
Überziehen von Kabeln mit heißem Bitumen

112 5.6 (2) Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf 
Streichmaschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen unter 
Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder von 
Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl

113 5.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwendung von Phenoplasten 
oder sonstigen Kunstharzbindemitteln

114 6.2 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch aus Altpapier, 
auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

115 7.2 (1+2)
a) und b)

Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg 
Lebendgewicht Geflügel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen 
Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je Tag

116 7.4 (1+2)
a)

Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemüsekonserven auch soweit 
nicht genehmigungsbedürftig

117 7.4 (1)
b)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der 
Bestandteile tierischer Herkunft

Auszug aus der Abstandsliste 2007
(4. BImSchV: 15. 07. 2006)

- Anhang I aus dem RdErl. (Abstandserlass) des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
–V-3-8804.25.1- v. 6.6.2007-

Abstands-
klasse

Abstand in 
m

Lfd. Nr. Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

V 300 81 1.2 (2)
a) bis c)

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder 
erhitztem Abgas durch den Einsatz von festen, flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 
MW in einer Verbrennungseinrichtung einschließlich zugehöriger Dampfkessel, 
ausgenommen Notstromaggregate

82 1.4 (1+2)
a) und b)

Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Er-
zeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem 
Abgas für den Einsatz von flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 20 MW oder mehr

83 1.5 (1+2)
a) und b) 

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von 
Strom (*)

84 1.13 (2) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen
85 2.1 (1+2) Steinbrüche, in denen Sprengstoffe verwendet werden
86 2.2 (2) Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstli-

chem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies
87 2.5 (2) Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschel-

schalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker
88 2.7 (2) Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton
89 2.10 (1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brenn-

anlage 4 m³ oder mehr und die Besatzdichte 300 kg oder mehr je m³ Raumin-
halt der Brennanlage beträgt 

90 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder 
anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit 
einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen 
(*)       (s. auch lfd. Nr. 6)

91 2.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen 
oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminö-
se Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis 
weniger als 200 t je Stunde (s. auch lfd. Nr. 44)

92 3.2 (2)
3.7 (2)

Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von weniger 
als 2,5 t je Stunde sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Pro-
duktionsleistung von 2 t bis weniger als 20 t Gussteile je Tag 
(s. auch lfd. Nr. 46)

93 3.4 (1)
3.8 (1)

Gießereien für Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren 
oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 4 
Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen oder 
mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen (s. auch lfd. Nrn. 163 und 203)

94 3.5 (2) Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl durch Flämmen
95 3.9 (1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metall- oder 

Kunststoffoberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm-, 
Plasma- oder Lichtbogenspritzen (*)

96 3.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall in geschlos-
senen Hallen (z. B. Dampfkessel, Container) (*) (siehe auch lfd. Nr. 10)

97 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder - sektionen 
aus Metall in geschlossenen Hallen (*)  (siehe auch lfd. Nr. 11)

98 3.19 (1) Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*)
99 3.21 (2) Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Industriebatteriezellen 

und sonstiger Akkumulatoren
100 3.23 (2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder

-pasten oder von blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten sowie von 
sonstigen Metallpulvern oder –pasten(#)

101 3.25 (1)
10.15 (1+2)
10.16 (2)

Anlagen für den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen (i.V.m. Prüf-
ständen, s. lfd. Nrn. 20 und 21) sowie geschlossene Motorenprüfstände und 
geschlossene Prüfstände für oder mit Luftschrauben

102 4.1 (1)
k)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tensiden durch chemische Um-
wandlung (Seifen oder Waschmittel) (#)

103 4.2 (2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder 
ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt 
werden (#)

104 4.3 (1+2)
a) und b)

Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen für Arzneimittel) 
unter Verwendung eines biologischen Verfahrens oder von Arzneimitteln oder 
Arzneimittelzwischenprodukten im industriellen Umfang, soweit Pflanzen be-
handelt oder Tierkörper eingesetzt werden (#)

105 4.8 (2) Anlagen zum Destillieren von flüchtigen organischen Verbindungen mit einer 
Durchsatzleistung von 1 t bis zu 3 t je Stunde (#)     (s. auch lfd. Nr. 55 )

106 4.9 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 
1 t oder mehr je Tag (#)

107 4.10 (1) Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, 
Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 t je 
Tag oder mehr an flüchtigen organischen Verbindungen (#)

Abstands-
klasse

Abstand in 
m

Lfd. Nr. Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

V 300 118 7.6 (2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Därmen oder 
Mägen

119 7.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochenleim
120 7.13 (2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tier-

häute oder Tierfelle
121 7.14 (1+2) Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfel-

len sowie nicht genehmigungsbedürftige Lederfabriken
122 7.20 (1) Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Mälzereien) mit einer Produktionsleis-

tung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als Vierteljahresdurch-
schnittswert

123 7.22 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen mit einer Produktions-
leistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder Stärkemehlen je Tag als Vierteljah-
resdurchschnittswert

124 7.29 (1+2) Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahle-
nem Kaffee mit einer Produktionsleistung von 0,5 Tonnen geröstetem Kaffee 
oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert

125 7.30 (1+2) Anlagen zum Rösten von Kaffee - Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen 
oder Nüssen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne gerösteten Erzeugnis-
sen oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert

126 7.31 (1+2)
a) und b)

Anlagen zur Herstellung
von Süßwaren oder Sirup,
zur Herstellung von Lakritz,
zur Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao, 
sowie zur thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse
auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

127 8.4 (2) Sortieranlagen für Hausmüll mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen Ein-
satzstoffen oder mehr je Tag

128 8.5 (1+2) Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen 
mit einer Durchsatzleistung von 3 000 Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je 
Jahr
(s. auch lfd. Nr. 70)

129 8.6 (1+2)
a) und b)

Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen auch soweit 
nicht genehmigungsbedürftig

130 8.7 (1+2) Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch biologische Verfah-
ren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem Einsatz von 1 Tonne verun-
reinigtem Boden oder mehr je Tag

131 8.9 (2) b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, ein-
schließlich Autowracks, mit einer Gesamtlagerfläche von 1 000 Quadratmeter 
bis weniger als 15 000 Quadratmeter oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 
Tonnen bis weniger als 1 500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten

132 8.11 (1+2)
a) und b)

Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung 
von 1 Tonne oder mehr je Tag

133 8.15 (1+2)
a) und b)

Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 
100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von 
Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von 
Bodenschätzen anfällt

134 9.1 (1+2) Anlagen, die der Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in Behältern 
mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen oder mehr dienen, ausgenom-
men Erdgasröhrenspeicher sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen 
oder Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas 
enthalten, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils 
nicht mehr als 1 000 Kubikzentimeter handelt (*) (#)

135 9.2 (1+2) Anlagen, die der Lagerung und Umfüllung von brennbaren Flüssigkeiten in Be-
hältern mit einem Fassungsvermögen von 5 000 Tonnen oder mehr dienen (*) 
(#)

136 9.36 (2) Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen von 2 500 
Kubikmetern oder mehr

137 9.37 (1) Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen von 25 000 Tonnen 
oder mehr dienen (*) (#)

Abstands-
klasse

Abstand in 
m

Lfd. Nr. Hinweis auf
Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)

138 10.7 (1+2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter 
Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausgenommen 
Anlagen, in denen
- weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
- ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird 
(s. auch lfd. Nr. 221)

139 10.17 (2) Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebenen Karts, die an 5 
Tagen oder mehr je Jahr der Ausübung des Motorsports dienen (Kart-Bahnen)

140 10.21 (2) Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, 
Straßentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie Anlagen zur 
automatischen Reinigung von Fässern einschließlich zugehöriger 
Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behälter von organischen Stoffen gereinigt 
werden 

141 10.23 (2) Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren, Thermoisolieren,
Beschichten, Imprägnieren oder Appretieren, einschließlich der zugehörigen 
Trocknungsanlagen, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

142 10.25 (2) Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemitteln von 3 t Ammoniak oder 
mehr (*) (#)

143 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EW, (s. auch lfd. Nr. 78)
144 - Oberirdische Deponien für Inert- und Mineralstoffe
145 - Säge-, Furnier- oder Schälwerke (*)

1.5 Einzelhandel:
Einzelhandel ist gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO im gesamten Gewerbe-
und Industriegebiet unzulässig. 
Der Verkauf selbst hergestellter oder ver- bzw. bearbeiteter Produkte soll 
nach § 31 Abs. 1 BauGB zugelassen werden, sofern sie im funktionalen 
und räumlichen Zusammenhang mit dem im Plangebiet ansässigen 
produzierenden Gewerbebetrieb oder Handwerksbetrieb stehen. Dabei 
muss die Verkaufsfläche der Betriebsfläche des produzierenden Betriebes 
untergeordnet sein. 
Im Einzelfall können Betriebe im Wege der Befreiung nach § 31 Abs. 2 
BauGB zugelassen werden, wenn diese der Versorgung des Gebietes 
dienen und nicht die Grundzüge der Planung beeinträchtigen (z.B. ein 
Kiosk oder Bistro).

2. Maß der baulichen Nutzung:
Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung ist die Zahl der 
Vollgeschosse, die Grundflächenzahl sowie die maximale Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt.  Die Firsthöhe (FH) wird gemessen ab 
Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens. Die Traufhöhe (TH) wird 
gemessen ab Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens bis zur 
Oberkante Dachhaut. 

3. Bauweise:
Die Festsetzung einer besonderen Bauweise erfolgt gemäß § 22 Abs. 4 
BauNVO. Es werden auch Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m 
zugelassen. Die Vorschrift des   § 6 BauO NRW bleibt hiervon unberührt.

Textliche Festsetzungen

1. Art der zulässigen Nutzung

1.1 Im Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO sind (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO 
in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO) die allgemein zulässigen 
Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 und 
4 BauNVO sowie die Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 
und 3 BauNVO unzulässig. Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 allgemein zulässigen 
Lagerplätze sind ohne Betriebstätigkeit und Betriebsgebäude ebenfalls 
unzulässig.

1.2 In den mit 1 (GE 1) gekennzeichneten Bereichen sind die 
ausnahmsweise zulässigen Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
(gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 6 BauNVO)
unzulässig. 

1.3 Im Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO erfolgt die Untergliederung
nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen 
Bedürfnissen und Eigenschaften gem. § 1 Abs. 4 BauNVO. 
Betriebe und Anlagen mit ähnlichem Immissionsgrad wie sie entsprechend 
der Abstandsliste 2007 (Abstandserlass–V-3-8804.25.1- v. 6.6.2007) -
Anlage 1- unter der Abstandsklasse (römische Ziffer) aufgeführt werden 
sind unzulässig. Die unzulässigen Betriebsarten sind im entsprechenden 
Planbereich im Bebauungsplan festgesetzt. 
Ein Auszug der Abstandsliste mit den Betriebsarten der Abstandsklassen 
V-VII ist auf dem Bebauungsplan abgedruckt. 
Ausnahmsweise können gem. § 31 Abs. 2 BauGB Betriebe und Anlagen 
der in Klammern gesetzten Abstandsklassen (römische Ziffern) 
zugelassen werden, wenn die Einzelfallprüfung ergibt, dass das konkrete 
Vorhaben bezüglich des Immissionsschutzes als unbedenklich eingestuft 
wird. 

1.4 Wohngebäude nach § 1 Abs. 10 BauNVO:
Eine erhebliche Erweiterung der vorhandenen Wohnhäuser Hamern 16, 
17 und 19 ist nur in unmittelbarer Zuordnung zu einem Gewerbebetrieb als 
Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal und Betriebsleiter 
zulässig. Eine Modernisierung innerhalb des umbauten Raumes oder eine 
geringfügige Erweiterung (z.B. Wintergarten) ist nach § 31 Abs. 1 BauGB 
zulässig. Wird eines der o. g. Wohngebäude durch Brand, Naturereignisse 
oder andere außergewöhnliche Ereignisse gegen den Willen des 
Eigentümers zerstört, darf es an gleicher Stelle gleichartig wieder errichtet 
werden. 
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Ü

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Naturschutzgebiet Berkelaue (zugleich FFH Gebiet 
Berkel DE-4008-301, Kreis Coesfeld, NRW)

private Grünfläche (s. textl. Festsetzung Nr. 8)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(-Ausgleichsfläche- siehe textliche Festsetzung Nr. 6.3)

unterirdische Gasfernleitung
(ungenaue Darstellung)

unterirdische Hauptabwasserleitung
(ungenaue Darstellung)

unterirdische Wasserleitung -geplant-
(ungenaue Darstellung)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Elektrizität (geplante Trafostation)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft
hier: Regenrückhaltebecken

Baugrenze

privater Feldweg

Pflanzgebot für heimische Sträucher und Laubgehölze
(siehe textliche Festsetzung Nrn. 6.1 und 6.2)

vorhandener Fuß- und Radweg

Schutzstreifen der Gasfernleitung
(siehe textliche Festsetzung Nr. 4)

besondere Bauweise (siehe textliche Festsetzung Nr. 3)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

vorhandene Gebäude

Namenloses Gewässer (s. textliche Festsetzung Nr. 5)

Vorgartenfläche (siehe textliche Festsetzung Nr. 7.3)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Für die Gewerbegebietsfestsetzung mit der Ergänzung 1
ist unter 1.2 eine zusätzliche Festsetzung getroffen.

Leitungsrechte für die Ver- und Entsorgungsträger
(z.B. RWE, Abwasserbetrieb)

geplanter Fuß- und Radweg

siehe textliche Festsetzung Nr. 1.4

Gewässer II. Ordnung mit Namen

offene Bauweise

Erhaltungsgebot für vorhandene Bäume und Sträucher

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
- siehe textliche Festsetzungen 1.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

unterirdische Elektrizitätsleitung 
(ungenaue Darstellung)

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
(siehe textliche Festsetzung Nr. 2)

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Grundflächenzahl

vorhandene Flurstücksgrenze und Flurstücksnummer

Abstandsklasse nach dem Abstandserlass 2007 (s. 1.3)
Die dargestellten Ziffern geben die
unterschiedlichen Gebietsstufen wieder

Umgrenzung eines Überschwemmungegebietes

geplante Straßenverkehrsfläche

Entwässerungsgraben (s. textliche Festsetzung Nr. 5)

unterirdisches Gewässer

N

Zeichenerklärung
1. Art der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baugrenze

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
  für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
  von Natur und Landschaft

5. Flächen für Versorgungsanlagen

4. Verkehrsflächen

8. Sonstige Planzeichen

9. Nachrichtliche Übernahme

2. Maß der baulichen Nutzung

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

(gem. § 9 Abs. 1 Nrn. 20 u. 25 BauGB)

Rechtsgundlagen

· §§ 7 und 41 der Gemeindeverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666/SGV NRW 2023) - in der zur Zeit geltenden Fassung -

· Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414) - in der zur Zeit geltenden Fassung -

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung- BauNVO) vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S.132) - in der zur Zeit geltenden Fassung -

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 -
PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 

· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, ber. S. 2797) - in der zur Zeit 
gültigen Fassung 

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542) - in der zur Zeit gültigen Fassung –

· Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585) - in der zur Zeit gültigen Fassung –

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung- BauO NRW) vom 1. März 2000 (GV 
NRW. S. 256) – in der zur Zeit gültigen Fassung-

· Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes- Immissionsschutzgesetz-
BImSchG) vom 26. September 2002 (BGBI. I S. 3830) - in der 
zur Zeit gültigen Fassung –

· Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV- ) vom 14. 
März 1997 (BGBI. I S. 504) – in der zur Zeit gültigen Fassung-

· Schutzausweisung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH-Gebiete) gem. § 48c 
Landschaftsschutzgesetz NRW, Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-Richtlinie)

· Überschwemmungsgebietsverordnung Berkel, Ölbach, 
Moorbach und Honigbach vom 25.11.2011 (Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Münster vom 9.12.2011, Nr. 49)

· Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung des 
Gebietes "Berkelaue" im Bereich des Kreises Coesfeld als 
Naturschutzgebiet, Bezirksregierung Münster vom 29.11.2001 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 08.12.2001, 
Nr. 49                                                                    

Hinweise

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen Lippe, 
Westfälisches Museum für Archäologie/ Amt für Bodendenkmalpflege, Münster (Tel. 
0251/2105-252) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz). 

Bodeneingreifende Bauarbeiten sollten mit gebotener Vorsicht erfolgen, da ein 
Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der 
staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

                                                                                                                                                                                           

Aufstellungsverfahren

Ich bescheinige die geometrische Richtigkeit der eingetragenen Eigentumsgrenzen 
(Stand des Liegenschaftskatasters: März 2008) und die Redunanzfreiheit der 
Planung.

Coesfeld,

Die frühzeitige Unterrichtung der Bürger über die Planung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
erfolgte am 12. September 2007 nach Aushang vom 4. September 2007 bis zum 12. 
September 2007 (einschließlich) statt.

Billerbeck, 13. September 2007

Die Bürgermeisterin

Dirks ________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 3. September 2007

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 25. September 2008 
beschlossen, die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 
durchzuführen.

Billerbeck, 30. Oktober 2008

Bürgermeisterin Schriftführerin

Dirks _________     Freickmann _____________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 30. Oktober 2008

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit 
Anschreiben vom 3. Januar 2008.  

Billerbeck, 3. Januar 2008  

Bürgermeisterin

Dirks ________

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ hat gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB auf Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck vom 25. September 2008 auf 
die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegen und zwar vom 17. November 2008 bis 
zum 16. Dezember 2008 (einschließlich).

Billerbeck, 17. Dezember 2008  

Bürgermeisterin

Dirks __________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 30. Oktober 2008

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ hat gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB auf Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck vom 5. Juli 2012 auf die 
Dauer eines Monats erneut öffentlich ausgelegen und zwar vom 1. August 2012 bis 
zum 31. August 2012 (einschließlich).

Billerbeck, 

Bürgermeisterin

Dirks __________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 19. Juli 2012

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ ist nach Prüfung 
der Anregungen (§3 Abs. 2 BauGB) vom Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung 
am 27. September 2012 beschlossen worden.

Billerbeck, 28. September 2012

Die Bürgermeisterin Schriftführerin

Dirks ________     Freickmann _____________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 5. Oktober 2012

Hiermit fertige ich die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 
aus.

Billerbeck, 28. September 2012

Bürgermeisterin
          Dirks _________

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB wurde ortsüblich bekannt gemacht, dass die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ als Satzung beschlossen worden ist. 
Auf die Vorschriften der §§ 215 Abs. 1 BauGB, 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 
BauGB sowie § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
Mit dieser Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung in Kraft getreten.

Billerbeck, 8. Oktober 2012

Bürgermeisterin
          Dirks _________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 5. Oktober 2012

4. Schutzstreifen der Gasfernleitung:
Im Bereich des Schutzstreifens sind alle Einwirkungen und Einträge unzulässig, die 
eine Beeinträchtigung der Leitung hervorrufen können. 
Im Schutzstreifen sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB in Verbindung mit den
grundbuchlich abgesicherten Dienstbarkeiten unzulässig:
Oberflächenbefestigung in Beton, Erdarbeiten mit Maschinen unter einem 
Mindestabstand von 1 m neben und 0,5 m über der Leitung, Errichten von Gebäuden 
nach § 2 Abs. 2 BauO NRW, Überdachungen und sonstige bauliche Anlagen sowie 
Einrichten von Dauerstellplätzen und Lagern von schwertransportablen Materialien. 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass im Schutzstreifen bei folgenden Arbeiten 
eine Genehmigung durch den Leitungsinhaber (z.Zt. Thyssengas GmbH, Dortmund) 
notwendig ist:
Befahren mit schweren Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberfläche, Verlegung von 
Leitungen , Kanälen, Kabeln und Drainagen sowie Bauen von Straßen, Wegen und 
Parkplätzen, Bodenab- und auftrag, Bodenverlagerung, Aufgrabungen sowie das 
Anlegen von Böschungen, Erdarbeiten mit Maschinen, Errichten von Zäunen und 
Mauern sowie Pflanzen von Hecken, wenn diese die Leitung kreuzen oder längs der 
Leitung verlaufen, außerdem das Anlegen von Gewässern sowie Bohrungen und 
Sondierungen. 

5. Gewässerunterhaltung:
Entlang der im Plangebiet befindlichen Gewässer und Gräben ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
10 BauGB mit jeglichen baulichen Anlagen und Lagerplätzen ein Abstand von drei 
Metern zur Böschungsoberkante einzuhalten. 

6. Pflanzgebote/Ausgleichsfläche:
6.1 Die gekennzeichneten Pflanzstreifen sind lückenlos und flächendeckend 
spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung des Betriebsgebäudes mit 
standortgerechten, heimischen Gehölzen zu bepflanzen. Die Gehölzauswahl umfasst 
z.B. folgende Arten: Hainbuche, Feldahorn, Weißdorn, Schlehe, Liguster, Eibe und 
Hartriegel. Einfriedungen und andere bauliche Anlagen sind innerhalb der 
festgesetzten Pflanzgebote unzulässig. Der Pflanzstreifen zur freien Landschaft 
(südöstlich) ist mit 3.0 Metern und im Bereich des Wohnhauses Hamern 5 mit 5.0  
Metern Breite festgesetzt.
6.2 Im Bereich des Regenrückhaltebeckens darf das Pflanzgebot durch der 
Unterhaltung dienende Zufahrten und Leitungen unterbrochen werden.
6.3 Die Ausgleichsfläche ist zu 70 % als Magerwiese anzulegen. Im westlichen Teil 
ist ein Auenwald aus Stieleichen und Hainbuchen auf einer Fläche von 3300 qm 
anzulegen. Zur Berkel ist ein Abstand von 5 Metern einzuhalten. 

7. Gestaltungsfestsetzungen nach § 86 BauO NRW:
7.1 Bei Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen sind die Fassaden der Gebäude 
mindestens alle 12 Meter vertikal zu gliedern. Dies kann z.B. durch farbliche 
Gestaltung, Materialwechsel oder Versprünge erfolgen. 
7.2 Werbeanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen bis zur 
Gebäudeoberkante/First zulässig. Zudem dürfen Werbeanlagen eine Länge von 12 
Metern Länge und 3 Meter Höhe nicht überschreiten. Freistehende Werbeanlagen 
dürfen 6 qm Grundfläche und eine Höhe von 3 m über der natürlichen 
Geländeoberfläche nicht überschreiten. Blinkende, sich bewegende oder wechselnde 
Lichter und Schriftzeichen sind unzulässig
7.3 Die Vorgartenfläche ist 1,50 Meter tief, gemessen von der 
Straßenbegrenzungslinie. Sie ist von jeglichen baulichen Anlagen und Einfriedungen 
frei zu halten und gärtnerisch zu gestalten. Sie darf durch Zufahrten unterbrochen 
werden. Ein geringerer Abstand ist für Einfriedungen im Rahmen einer Befreiung 
nach § 31 Abs. 2 BauGB möglich, sofern die Einfriedung durch Materialwechsel, 
Pflanzbuchten oder umfangreicher Begrünung gestaltet und die Verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigt wird. 

8. Private Grünflächen:
Die privaten Grünflächen auf den Flurstücken 20, 155, 164 (Gemarkung Billerbeck-
Kirchspiel, Flur 39) sind als Grünland oder Garten zu erhalten. Untergeordnete 
Nebengebäude sind nur zulässig, sofern sie für die Unterhaltung der Grünfläche 
erforderlich sind. Dies gilt zum Beispiel für Abstellräume für Gartengeräte oder offene 
Tierunterstände.

9. Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 a BauGB):
Die durch den Eingriff in Natur und Landschaft notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
befinden sich zu einem Teil innerhalb des Plangebietes. Der weitere 
Kompensationsbedarf wird außerhalb des Plangebietes sichergestellt. Es handelt 
sich dabei um Flächen, welche im Rahmen des ökologischen Ausbaus der Berkel im 
Stadtgebiet Billerbecks aufgewertet wurden und als Ökokonto der Stadt Billerbeck  
zu Verfügung stehen. Demnach werden Teilflächen (48.563 Wertpunkte) aus den 
folgend genannten Flurstücken den Grundstücken im Geltungsbereich der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, gem. § 9 
Abs. 1a Satz 2 BauGB zugeordnet: Gemarkung Billerbeck Stadt, Flur 6, Flurstücke 8, 
10, 708, 709, 723, 209, 213, 609, 713, 714, 443, aus der Flur 5 das Flurstück 276 
sowie aus der Flur 24 die Flurstücke 426, 6 und 4. 

  Ansichtsfläche (redaktionell geändert mit Ratsbeschluss vom 27. September 2012
  zum besseren Verständnis)



Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
„Industriegebiet Hamern“ vom 2. August 1974

5. Änderung des Bebauungsplanes
„Industriegebiet Hamern“

Maßstab ca. 1:2000 Maßstab 1:2000

Rechtsgundlagen

· §§ 7 und 41 der Gemeindeverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666/SGV NRW 2023) - in der zur Zeit geltenden Fassung -

· Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414) - in der zur Zeit geltenden Fassung -

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung- BauNVO) vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S.132) - in der zur Zeit geltenden Fassung -

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 -
PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung- BauO NRW) vom 1. März 2000 (GV 
NRW. S. 256) – in der zur Zeit gültigen Fassung-

· Ordnungsbehördliche Verordnung vom 31.12.1991 zur 
Feststellung des Überschwemmungsgebietes Berkel in der 
Stadt Billerbeck, Kreis Coesfeld, im Regierungsbezirk Münster 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 07.03.1992, 
Nr. 10)

· Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung des 
Gebietes "Berkelaue" im Bereich des Kreises Coesfeld als 
Naturschutzgebiet, Bezirksregierung Münster vom 29.11.2001 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 08.12.2001, 
Nr. 49)

Hinweise

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen Lippe, 
Westfälisches Museum für Archäologie/ Amt für Bodendenkmalpflege, Münster (Tel. 
0251/2105-252) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz). 

Bodeneingreifende Bauarbeiten sollten mit gebotener Vorsicht erfolgen, da ein 
Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der 
staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

Die Vorgaben des § 90 a Abs. 3 LWG (Landeswassergesetz) für 
Gewässerrandstreifen ist zu beachten. So ist der Umbruch von Dauergrünland und 
das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern untersagt. Zudem 
sind z.B. der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und der Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen in dem Bereich unzulässig.

Aufstellungsverfahren

Ich bescheinige die geometrische Richtigkeit der eingetragenen Eigentumsgrenzen 
(Stand des Liegenschaftskatasters: Februar 2008) und die Redunanzfreiheit der 
Planung.

Coesfeld,

Die frühzeitige Unterrichtung der Bürger über die Planung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
erfolgte am 13. Januar 2010 nach Aushang vom 29. Dezember 2009 bis zum   
13. Januar 2010 (einschließlich).

Billerbeck, 14. Januar 2010

Die Bürgermeisterin

Dirks ________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 22. Dezember 2009

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2010 die 
Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“
beschlossen.

Billerbeck, 24. Februar 2010

Bürgermeisterin Schriftführerin

Dirks _________     Freickmann _____________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 23. Februar 2010

Die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit 
Anschreiben vom 18. Dezember 2009

Billerbeck, 21. Dezember 2009

Bürgermeisterin

Dirks ________

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ hat gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB auf Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck vom 18. Februar 2010 auf die 
Dauer eines Monats öffentlich ausgelegen und zwar vom 3. März 2010 bis zum 
7. April 2010 (einschließlich).

Billerbeck, 8. April 2010

Bürgermeisterin

Dirks __________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 23. Februar 2010

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ ist nach Prüfung 
der Anregungen (§3 Abs. 2 BauGB) vom Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung 
am 20. Mai 2010 beschlossen worden.

Billerbeck, 21. Mai 2010

Die Bürgermeisterin Schriftführerin

Dirks ________     Freickmann _____________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 22. Juli 2011

Hiermit fertige ich die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 
aus.

Billerbeck, 21. Mai 2010

Bürgermeisterin
          Dirks _________

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB wurde ortsüblich bekannt gemacht, dass die 5. Änderung 
des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ als Satzung beschlossen worden ist. 
Auf die Vorschriften der §§ 215 Abs. 1 BauGB, 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 
BauGB sowie § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Billerbeck, 21. Dezember 2011

Bürgermeisterin
          Dirks _________

Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 20. Dezember 2011

Textliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB
i.V.m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung:                                           
In dem festgesetzten Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ sind die Errichtung und 
der Betrieb von aufgeständerten Photvoltaikmodulen zum 
Zwecke der Stromgewinnung zulässig. Bauliche Anlagen 
und Einrichtungen sind zulässig, wenn sie mit der 
Zweckbestimmung vereinbar und notwendig sind. Hierzu 
gehören unter anderem Gebäude für Wechselrichter, 
Überwachungs- und Steuerungsanlagen sowie Unterstände 
für Tiere zur Grünpflege.  

Maß der baulichen Nutzung:
Der Mindestabstand der Unterkante der 
Photovoltaikmodule  muss mindestens 0,5 Meter über der 
natürlichen Geländeoberfläche betragen. 
Die maximale Oberkante aller baulichen Anlagen darf 3,00 
Meter über der natürlichen Geländeoberfläche liegen. 
Die tatsächliche Versiegelung durch Gründungen und 
Nebengebäude darf maximal 5 % der überbaubaren Fläche 
betragen. 

Überbaubare Fläche:
Alle baulichen Anlagen mit Ausnahme der Einfriedung sind 
nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

2. Grünlandnutzung:
Das gesamte Plangebiet ist als extensives Grünland zu 
entwickeln. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
oder Düngung ist untersagt. Die Wiese darf maximal 
dreimal im Jahr gemäht oder alternativ beweidet werden. 
Flächen mit Baufeldern, auf denen noch keine  
Photovoltaikanlagen errichtet sind, können weiterhin 
intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. 

3. Gestalterische Festesetzungen nach § 9 Abs. 4 
BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 4 BauO NRW:
Einfriedungen sind im gesamten Plangebiet offen zu 
gestalten (Ausführung sinngemäß § 65 BauO NRW Nr. 14). 
Sie sind als grüner Drahtzaun auszuführen und der 
Abstand zwischen den Stäben und zwischen Boden und 
Einfriedigung soll möglichst groß sein. 
Freistehende oder an der Einfriedung befestigte 
Werbeanlagen sind unzulässig. 

              Stadt Billerbeck

5. Änderung des Bebauungsplanes
   "Industriegebiet Hamern"

0m 40m 80m 200m

Maßstab 1:2000

Aufgestellt:
Stadtverwaltung Billerbeck
Fachbereich Planen und Bauen
Billerbeck, im Dezember 2009 
geändert im Februar 2010

Rechtskräftig geworden mit Bekanntmachung vom 20. Dezember 2011

5. Hauptversorgungsleitungen

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl

Flurstücksgrenze und Flurstücksnummer

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

3. Baugrenzen

Zweckbestimmung Photovoltaik

Baugrenze

1. Art der baulichen Nutzung

Umgrenzung eines Überschwemmungegebietes

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
Gewässer

Feldweg

Von der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
  den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

( gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Bahnanlagen

Mindestabstand zur Geländeoberfläche
(siehe textliche Festsetzung Nr. 1)

7. Planungen, Nutzungen, Maßnahmen und Flächen
    für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
    Entwicklung von Natur und Landschaft

Bindungen  für die Erhaltung von sonstigen Bepflanzungen

Maximalabstand zur Geländeoberfläche
(siehe textliche Festsetzung Nr. 1)

Stromleitung, oberirdisch, ungenaue Darstellung

Bindungen  für die Erhaltung von Bäumen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

8. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

4. Verkehrsflächen

( gem. § 9  Abs. 1 Nr. 13  BauGB)

9. Nachrichtliche Übernahme



 
Stadt Billerbeck 

 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 
Hamern“ 

 
 
Der Rat der Stadt Billerbeck hat am 29.09.2015 beschlossen, die 6. Änderung 
Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ durchzuführen. Die von der Änderung 
betroffenen Grundstücke liegen südwestlich der verlängerten Erschließungsstraße 
Raiffeisenstraße. 
 
Der Änderungsbereich umfasst Teile der Grundstücke Gemarkung Billerbeck-
Kirchspiel, Flur 39, Flurstücke 6, 7, 195, 196 und 236. Der Geltungsbereich wird wie 
folgt begrenzt: 

• nach Nordosten durch die südwestliche Grenze der Raiffeisenstraße 
• auf der Höhe des beginnenden Wendehammers (gegenüberliegender 

Grenzpunkt: Schnittpunkt Flurstücke 206, 207 und 229) 35 Meter im rechten 
Winkel nach Südwesten laufend  

• im Südwesten durch eine 35 Meter Parallele, gemessen von der 
südwestlichen Grenze der Raiffeisenstraße 

• im Nordwesten durch die südöstliche Grenze des Weges (Gemarkung 
Billerbeck-Kirchspiel, Flur 40, Flurstück 161) 

 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird für den Geltungsbereich der 
Änderung wie folgt geändert: 
 

� Es sind maximal drei Vollgeschosse zulässig. Die maximal zulässige 
Gebäudehöhe bleibt davon unberührt.  

 
Die übrigen Festsetzungen sind durch diese 6. Änderung des Bebauungsplanes 
nicht betroffen.   
 
 



                        Geltungsbereich der  
                        6. Änderung Bebauungsplan 
                        „Industriegebiet Hamern“ 
   
 
 

                        Erläuterungen: 
                        
                               Grenze des 
                               Räumlichen Geltungsbereiches 
                               der 6. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Aufgestellt: 
                        Stadt Billerbeck 
                        Fachbereich Planen und Bauen 
                        Maßstab 1:1000 
                        Billerbeck, August 2015 
 
 





      
 
Rechtsgrundlagen 
 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023) -in der z. Z. geltenden Fassung- 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 
2414) -in der z. Z. geltenden Fassung- 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132/BGBl. III 213-1-2) -in der z. Z. geltenden Fassung - 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 -PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl.  1991 I S. 58) 
 
§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO 
NRW) vom 1. März 2000 (GV. NRW. 2000 S. 256), - in der z. Z. geltenden Fassung- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufstellungsverfahren 
 
Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 29. September 2015 die 
Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB beschlossen.  
 
Billerbeck, 1. Oktober 2015 
                                                               

Die Bürgermeisterin                     Schriftführerin 
 
 
                                                       

Dirks                                  Freickmann 
 
 
Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 1. Oktober 2015 
 
 
Der Entwurf dieser Bebauungsplanänderung - mit dem Entwurf der Begründung- und 
den nach § 86 BauO NRW enthaltenen Gestaltungsfestsetzungen wurde vom Rat 
der Stadt Billerbeck am 29. September 2015 für die öffentliche Auslegung gebilligt. 
 
Billerbeck, 1. Oktober 2015 
                                                       Die Bürgermeisterin                   Schriftführerin 
 
 
 
                                                              Dirks                                    Freickmann 
 
Die Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgte mit Anschreiben vom 1. Oktober 2015 
 
Billerbeck, 1. Oktober 2015 
                                                                              Die Bürgermeisterin 
 
 
 
                                                                                       Dirks 
 
Diese Bebauungsplanänderung hat mit Begründung und den nach § 86 BauO NRW 
enthaltenen Gestaltungsfestsetzungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf Beschluss des 
Rates der Stadt Billerbeck vom 29. September 2015 auf die Dauer eines Monats 
öffentlich ausgelegen und zwar vom 9. Oktober 2015 bis zum 9. November 2015 
(einschließlich).                                                       
 
Billerbeck, 18. Dezember 2015 
                                                                                 Die Bürgermeisterin 
 
 
 
                                                                                          Dirks 
Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 1. Oktober 2015 



 
Diese Bebauungsplanänderung ist nach Prüfung vorgetragener Anregungen (§ 3 
Abs. 2 BauGB) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie den §§ 7 und 41 GO NRW vom Rat 
der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 als Satzung 
beschlossen worden. Es wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB festgestellt, dass 
die Änderung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist. 
 
Billerbeck, 18. Dezember 2015 
                                                       Die Bürgermeisterin                    Schriftführerin 
 
 
 
                                                          

                               Dirks                                    Freickmann 
 
Hiermit fertige ich die 6. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 
aus. 
 
Billerbeck, 18. Dezember 2015 
                   Die Bürgermeisterin 
 
 
       

Dirks 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wurde ortsüblich bekannt gemacht, dass die Änderung 
des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen worden ist. Auf die Vorschriften der 
§§ 215 Abs. 1 BauGB, 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 BauGB sowie § 7 Abs. 6 
Satz 1 GO NRW wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. Mit dieser 
Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung in Kraft getreten. 
 
Billerbeck, 21. Dezember 2015 
                                                          Die Bürgermeisterin 
 
 
                                                                       

Dirks 
 
Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 21. Dezember 2015 



                        Geltungsbereich der  
                        7. Änderung Bebauungsplan 
                        „Industriegebiet Hamern“ 
   
 
 

                        Erläuterungen: 
                        
                               Grenze des 
                               Räumlichen Geltungsbereiches 
                               der 7. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Aufgestellt: 
                        Stadt Billerbeck 
                        Fachbereich Planen und Bauen 
                        Maßstab 1:1000 
                        Billerbeck, Januar 2017 
 
 
 



Aufstellungsverfahren 
 
Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 3. März 2017 die Aufstellung 
der 7. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen.  
 
Billerbeck, 14. März 2017 
 

Die Bürgermeisterin                     Schriftführerin 
 
 
                                                

Dirks                                  Freickmann 
 
Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 8. März 2017 
 
Der Entwurf dieser Bebauungsplanänderung - mit dem Entwurf der Begründung- und 
den nach § 86 BauO NRW enthaltenen Gestaltungsfestsetzungen wurde vom Rat 
der Stadt Billerbeck am 3. März 2017 für die öffentliche Auslegung gebilligt. 
 
Billerbeck, 14. März 2017 
 
                                            Die Bürgermeisterin                   Schriftführerin 
 
 
                                                      Dirks                                  Freickmann 
 
Die Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 
und § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit 
Anschreiben vom 13. März 2017 
 
Billerbeck, 14. März 2017 
 
                                            Die Bürgermeisterin 
 
 
                                                       Dirks 
 
Diese Bebauungsplanänderung hat mit Begründung und den nach § 86 BauO NRW 
enthaltenen Gestaltungsfestsetzungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf Beschluss des 
Rates der Stadt Billerbeck vom 3. März 2017 auf die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegen und zwar vom 20. März 2017 bis zum 21. April 2017 (einschließlich). 
 
Billerbeck, 31. Mai 2017 
 
                                             Die Bürgermeisterin 
 
 
                                                       Dirks 
 
Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 8. März 2017 
 



Diese Bebauungsplanänderung ist nach Prüfung vorgetragener Anregungen (§ 3 
Abs. 2 BauGB) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie den §§ 7 und 41 GO NRW vom Rat 
der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 30. Mai 2017 als Satzung beschlossen 
worden. Es wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB festgestellt, dass die Änderung 
des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist. 
 
Billerbeck, 31. Mai 2017 
 
                                               Die Bürgermeisterin                    Schriftführerin 
 
 

        Dirks                                Freickmann 
 
Hiermit fertige ich die 7. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 
aus. 
 
Billerbeck, 31. Mai 2017 
 
         Die Bürgermeisterin 
 
 

      Dirks 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wurde ortsüblich bekannt gemacht, dass die Änderung 
des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen worden ist. Auf die Vorschriften der 
§§ 215 Abs. 1 BauGB, 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 BauGB sowie § 7 Abs. 6 
Satz 1 GO NRW wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. Mit dieser 
Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung in Kraft getreten. 
 
Billerbeck, 2. Juni 2017 
 
                                               Die Bürgermeisterin 
 
 

Dirks 
 
Hinweis: Amtsblatt der Stadt Billerbeck vom 1. Juni 2017 



 
Stadt Billerbeck 

 
 

7. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 
 
 
Der Rat der Stadt Billerbeck hat am 2.03.2017 beschlossen, die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ durchzuführen.  
 
Die von der Änderung betroffenen Grundstücke liegen südwestlich der im Zuge der 
4. Änderung des Bebauungsplanes verlängerten Erschließungsstraße 
„Raiffeisenstraße“. 
 
Der Änderungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel, 
Flur 39, Flurstücke 6 und 7, 236 teilweise sowie 195 und 196 komplett.  
 
 
Die textliche Festsetzung wird für das gesamte Plangebiet wie folgt 
geändert: 
 

 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4, 
Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 
überschritten werden.  

 Auf dem Flurstück 196 (Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel, Flur 39) sind 
insgesamt 8 standortgerechte heimische Laubbäume zweiter Ordnung 
(mittelwüchsig) auf einer ausreichend großen Pflanzfläche zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten (z.B. Hainbuche oder Vogelbeere).  

 
Die übrigen Festsetzungen sind durch diese 7. Änderung des Bebauungsplanes 
nicht betroffen.   
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) -in der 
z. Z. geltenden Fassung- 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 2414) -in 
der z. Z. geltenden Fassung- 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132/BGBl. III 213-1-2) 
-in der z. Z. geltenden Fassung - 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung 1990 -PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl.  1991 I S. 58) 
 
§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) 
vom 1. März 2000 (GV. NRW. 2000 S. 256), - in der z. Z. geltenden Fassung- 
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